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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Die derzeitige GVO f�r vertikale Wettbewerbsbeschr�nkungen (Kommissions-Verordnung Nr. 2790/1999) l�uft zum

31.5.2010 aus. Sie war die erste einer ganzen Serie von GVOs, die auf Grundlage von Marktanteilen einen „safe habor“

definierten. Die Reformvorschl�ge der Kommission wurden mit Spannung erwartet, vor allem weil die Vertikal-GVO in

Bezug auf Abreden �ber Vertriebsgebiete und deren Schutz auf einer Unterscheidung zwischen „aktiven“ und „passiven“

Verk�ufen aufbaut. Diese Differenzierung gilt in Zeiten des Internetvertriebs als nicht mehr zeitgem�ß. Schultze/Pautke/

Wagener, Autoren des im Verlag Recht und Wirtschaft in 2. Aufl. erscheinenden WRP-Praxiskommentars „Vertikal-GVO“,

stellen die am 28.7.2009 ver�ffentlichten �nderungsvorschl�ge der Kommission vor und kommentieren sie kritisch.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
EU-Kommission:Geldbußegegen

Elektrokartell verh�ngt

Die EU-Kommission hat wegen Marktaufteilung

Geldbußen in H�he von 67,6 Millionen Euro ver-

h�ngt. Betroffen sind die sieben Unternehmen

ABB, Areva, T&D, Alstom, Fuji Electrics, Hitachi

und Toshiba. Siemens war ebenfalls beteiligt,

wurde jedoch nicht mit einer Geldbuße belegt,

da das Unternehmen der Kommission die Exis-

tenz des betreffenden Kartells enth�llte. EU-

Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes erkl�rte:

„Die Kommission wird die Geldbußen f�r Wie-

derholungst�ter so lange erh�hen, bis sie ge-

lernt haben, dass Kartelle sich nicht lohnen.“
(PM EU-Kommission vom 7.9.2009)

BGH: Zur Formbed�rftigkeit eines Vertrags

�ber die Zuwendung von Stiftungsgeldern

Der Xa-Zivilsenat hat mit Urteil vom 7.10.2009 –

Xa ZR 8/08 – �ber die Frage entschieden, ob zur

G�ltigkeit eines Vertrags, mit dem eine Stiftung

die Zuwendung von Stiftungsleistungen ver-

spricht, eine notarielle Beurkundung dieses Ver-

sprechens erforderlich ist. Werden Destinat�ren

Stiftungsleistungen zugewendet, dient dies der

Erf�llung des Stiftungszwecks. Dabei macht es

keinen Unterschied, ob ein Anspruch auf die Stif-

tungsleistungen bereits durch die Stiftungssat-

zung oder erst durch den Abschluss eines Ver-

trags begr�ndet wird. Wird durch eine vertragli-

che Zuwendung von Stiftungsleistungen allein

der Stiftungszweck erf�llt, ist dieser ihr Rechts-

grund. Daher handelt es sich bei der vertragli-

chen Zuwendung von Stiftungsleistungen zur

Verwirklichung des Stiftungszwecks auch dann

nicht um ein formbed�rftiges Schenkungsver-

sprechen, wenn diese Leistungen unentgeltlich

versprochen werden.
(PM BGH vom 7.10.2009)

Vgl. dazu demn�chst den Entscheidungsre-

port von Schiffer.

OLGD�sseldorf: Zur Bestimmung der ange-

messenen Barabfindung beim Squeeze-out

Das OLG D�sseldorf hat mit Beschluss vom

9.9.2009 – I-26W 13/06 (AktE) – entschieden: F�r

denB�rsenwert alsMindestwerteinerAbfindung,

die Aktion�re f�r ihr Ausscheiden im Rahmen ei-

nes Squeeze-out erhalten, ist ein nach Ums�tzen

gewichteterDurchschnittskurs ineinemReferenz-

zeitraum von drei Monaten vor Bekanntgabe der

Maßnahmezugrundezu legen.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-2265-1

unterwww.betriebs-berater.de

OLG M�nchen: Eintragung einer

Kapitalerh�hung

Das OLG M�nchen hat mit Beschluss vom

22.9.2009 – 31 Wx 110/09 – entschieden: Ein Be-

schluss der Hauptversammlung �ber eine Kapi-

talerh�hung nach § 182 AktG, der einen H�chst-

betrag bestimmt, kann vom Vorstand nicht zeit-

lich unbegrenzt in mehreren Tranchen durchge-

f�hrt werden.

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-2265-2

unterwww.betriebs-berater.de

KG Berlin: Gefahrtragung bei R�cksendung

der Ware

Mit Beschluss vom 8.9.2009 – 5 W 105/09 – hat

das KG Berlin u.a. entschieden: �ber die Gefahr-

tragung des Unternehmers bei R�cksendung

der Ware nach Aus�bung des Widerrufsrechts ist

der Verbraucher – entsprechend der Neufassung

der Musterbelehrung in Anlage 2 zu § 14 Abs. 1

und 3 BGB-InfoV – gem�ß § 1 Abs. 1 Nr. 10 BGB-

InfoV zu informieren. Dies gilt jedenfalls nach

Ablauf der Umstellungsfrist des § 16 BGB-InfoV

zum 30.9.2008. Insoweit kann nunmehr auch

nicht mehr von einem Bagatellverstoß i. S. des

§ 3 Abs. 1 UWG ausgegangen werden (�berholt

insoweit die Entscheidung des Senats vom

16.11.2007 – 5 W 341/07).

VolltextdesBeschl.: // BB-ONLINE BBL2009-2265-3

unterwww.betriebs-berater.de

OLG Celle: Zur Aufkl�rungspflicht der Bank

bei Anlageberatung

Mit Urteil vom 30.9.2009 – 3 U 45/09 – hat

das OLG Celle entschieden: Eine Bank ist im

Rahmen der Anlageberatung (hier: Swapver-

tr�ge) nicht verpflichtet, den Kunden �ber ih-

re eigene Gewinnmarge und �ber einen ne-

gativen Marktwert des Anlageprodukts aufzu-

kl�ren. Die Rechtsprechung zu „Kickback“-Zah-

lungen ist weder unmittelbar anwendbar

noch vergleichbar. Denn sie betrifft die Zah-

lung von Provisionen oder R�ckverg�tungen,

die von Dritten oder an Dritte gezahlt wer-

den, und bei denen wegen dieser Drittbeteili-

gung die Vermutung gerechtfertigt sein kann,

dass die Vermittlung eines Anlageprodukts

nicht im Kundeninteresse, sondern im Interes-

se der Bank an der Erlangung solcher Zahlun-

gen erfolgt.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-2265-4

unterwww.betriebs-berater.de

Finanzkrise
EU-Kommission: Befristete Beihilfe f�r

WestLB genehmigt

Die EU-Kommission hat eine vor�bergehende

Erh�hung der Garantie f�r ein Wertpapierport-

folio der WestLB genehmigt. Die Beihilfe be-

l�uft sich auf 6,4 Milliarden Euro und wird

vom Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung

(SoFFin) bereitgestellt. Die WestLB durchl�uft

eine Umstrukturierung, die von der Kommis-

sion im vergangenen Mai genehmigt wurde.

Der Umstrukturierungsplan sieht u. a. die

Schaffung einer „Bad Bank“ vor, damit die

Rentabilit�t der Bank wiederhergestellt werden

kann. Die genehmigte Beihilfe steht im Ein-

klang mit der Kommissionsmitteilung �ber

staatliche Beihilfen zugunsten von Banken

w�hrend der Krise, da sie f�r die Schaffung ei-

ner Bad Bank erforderlich ist.
(PM EU-Kommission vom 7.9.2009)

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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